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I.	 Grundlagen des Arztrechts

Lektion 1: Der Arzt im Rechtssystem

	 Fall 1
Abiturient A möchte Arzt werden. Deshalb möchte er sich über den von 
ihm angestrebten Beruf informieren. Wo findet er rechtliche Regelungen 
zum Arztberuf?

Leider an sehr vielen unterschiedlichen Stellen! Es gibt kein „Arzt
gesetzbuch“. Die den Arzt betreffenden Bestimmungen finden sich 
verstreut in zahllosen bundes- und landesrechtlichen Vorschriften, 
einschließlich der nicht minder zahlreichen Satzungen der jeweiligen 
Berufskammern.

Wir werden im Folgenden die wichtigsten Rechtsquellen einschließlich 
des damit verbundenen Rechtsweges kennen lernen:

Berufszugang / Berufsausübung / Weiterbildung

	 Fall 2
Was muss unser Abiturient A tun, um „Arzt“ zu werden? Wo ist dies 
geregelt?

Um diese Frage beantworten zu können, müssen Sie wissen, dass die 
Gesetzgebungskompetenz für das ärztliche Berufsrecht zwischen Bund 
und Ländern aufgeteilt ist. Nach Art. 74 I Nr. 19 GG verfügt der Bund 
lediglich über die konkurrierende Gesetzgebung für die „Zulassung“ 
zum ärztlichen Beruf. Die Regeln der Berufsausübung sind dem Lan-
desrecht vorbehalten.

Wir merken uns deshalb auf dem Weg zu unserer Lösung folgenden 
Leitsatz.



8 Grundlagen des Arztrechts

Berufszugang/Berufsausübung

Das Berufszugangsrecht des Arztes fällt in die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes.
Das Recht der Berufsausübung ist hingegen Sache der Länder.

!
Leitsatz 1

Wenn A also erfahren will, welche Voraussetzungen er erfüllen muss, um 
überhaupt erst die Berufsbezeichnung „Arzt“ führen zu dürfen, muss er 
im Bundesrecht suchen. Dort – in der Bundesärzteordnung (BÄO) – wird 
er fündig werden. Die BÄO regelt die Berufszulassung für Ärzte unab-
hängig von ihrem Status als Freiberufler oder Angestellte. Sie bestimmt 
ergänzend mit der auf § 4 I BÄO fußenden Approbationsordnung für 
Ärzte (ÄAppO) alle Voraussetzungen für den Zugang zum ärztlichen 
Beruf.

Aus §§ 2 Abs. 1, 2a (1) BÄO erfahren wir, dass A, wenn er dauerhaft in 
Deutschland als Arzt arbeiten möchte, eine „Approbation“ benötigt. Um 
diese zu bekommen, ist der erfolgreiche Abschluss eines Medizinstudiums 
inkl. praktischer Ausbildung nötig.

Ergebnis: A muss eine ärztliche Ausbildung iSd ÄAppO absolvieren und 
dann unter Vorlage der in § 39 ÄAppO angeführten Nachweise die Ap-
probation beantragen.

	 Fall 2a
A überlegt im Ausland Medizin zu studieren. Was ist A zu raten?

Ein Medizinstudium aus der EU, dem EWR oder der Schweiz wird im 
Regelfall (§ 1 I BÄO) automatisch anerkannt. Bei einer ärztlichen Aus-
bildung außerhalb der vorbenannten Gebiete, einem sog. Drittstaat (z.B. 
Indien, Ägypten), kann eine Approbation nur erteilt werden, wenn der 
Ausbildungsstand des Antragstellers mit dem deutschen Ausbildungs-
stand gleichwertig ist, anderenfalls bedarf es zur Approbationserteilung 
des Bestehens einer Kenntnisprüfung (§ 1 III BÄO). 

Übrigens: § 3 Abs. 1–3 BÄO gewährt bei Vorliegen der dort näher be-
stimmten Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Erteilung der 
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9Lektion 1: Der Arzt im Rechtssystem

Approbation. Sachlich zuständig für die Erteilung der Approbation ist 
die Approbationsbehörde. Diese bestimmt sich nach § 12 BÄO i.V.m. 
den jeweiligen Landesvorschriften und ist je nach Bundesland an unter-
schiedlicher Stelle angesiedelt (z.B. bei einem Landesamt, der Bezirksre-
gierung oder einer sonstigen Behörde).

	 Fall 2b
A’s ägyptischer Vetter V hat in seiner Heimat Medizin studiert und prak-
tizierte dort bereits als Arzt. Er möchte nach Deutschland umsiedeln und 
will wissen, ob er hier direkt weiter als Arzt arbeiten darf.

Inzwischen wissen Sie schon:
Um in Deutschland ärztlich tätig sein zu dürfen, bedarf es der Approba-
tion (§ 1 I BÄO). 

Für diese muss V, unter Anderem, gem. § 3 I Ziff. 5 BÄO einen Nachweis 
über die für die Berufsausübung erforderlichen Kenntnisse der deutschen 
Sprache (Fachsprachprüfung) vorlegen.

Da Ägypten ein sog. Drittstaat ist, müsste V darüber hinaus insbesondere 
auch einen Nachweis über die Gleichwertigkeit seines Ausbildungsstan-
des erbringen (§ 3 III i.V.m. 2 BÄO). Bis dieser Nachweis (evtl. erst auf-
grund erfolgreichen Ablegens der Kenntnisprüfung) erbracht ist, kann V 
jedoch eine Berufserlaubnis erteilt werden (§ 10 BÄO).

Merke und unterscheide: 
Die Approbation ist von unbegrenzter Dauer, in ganz Deutschland gültig 
und uneingeschränkt. Die Berufserlaubnis ist zeitlich und/oder auf eine 
bestimmte Tätigkeit beschränkt (§ 2 II BÄO). 

Bekäme V eine Berufserlaubnis gem. § 10 BÄO, so wäre diese auf ein Bun-
desland, manchmal auch nur auf eine bestimmte Arbeitsstelle begrenzt. 
Sie würde nur widerruflich erteilt und grds. nur bis zu einer Gesamtdauer 
von max. 2 Jahren (§ 10 II BÄO). 

	 Fall 3
A ist Fan der Inneren Medizin. Darf er sich ohne Weiteres als „Internist“ 
bezeichnen?
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